
DerStimmzettelfür dieWahlam24April1927 .Infolgedergleichzeitigen
VornahmederGemeinderats-undBezirksvertretungswahlenmitderNational-¬
ratswahlmussteauchdieFragederFormdesStimmzettelsgelöstwerden.
Es müssendie Wahlberechtigtendie Möglichkeithaben ,für alle dreiVer- ¬
tretungskörperodernurfüreinenoderfürzweidieserVertretungskörper
ihr Wahlrechtausübenzukönnen .DieseFrageist durchdiesoebenerschie
nene Verordnungdes WienerStadtsenats als Landesregierung gelöst worden .
Wähler,diefüralle dreiVertretungskörperihr Wahlrechtausübenwollen,
könnensicheinesdreiteiligenStimmzettelsbedienen.EinsolcherStimm¬

zettelmusszehnZentimeterbreitund21Zentimeterlangseinunddurch
zweizur Schmalseiteparallel gezogeneStrichein drei gleicheTeile

geteiltwerden.EinTeilist fürdieWahlindenNationalrat,derzwei¬
te fürdieWahlin denGemeinderatundderdritte fürdieWahlindie
Bezirksvertretung bestimmt .Die für die beiden letztgenannten Vertretungs
körper ( Gemeinderat und Bezirksvertretung )bestimmten zwei Teile müssen

indemeinenTeildieAufschriftGemeinderat,imanderenTeildieAuf-¬
schrift ( Aufdruck )Bezirksvertretungtragen .Derfür denNationalratbe- ¬

stimmteTeilkannmitderAufschriftNationalratversehensein ,ergilt
aberauch,wenndieseAufschriftnichtvorhandenist .WilleinWähler
nur für den Nationalrat oder nur für den Gemeinderatoder nur für dieBe- ¬
zirksvertretung oder nur für zwei dieser Vertretungskörperabstimmen,
so hat er die Abschnitte längs der Striche abzutrennen .Er kannaberauf

auchseinenWillendadurchzumAusdruckbringen ,dasser/denAbschnitt,
der auf den Vertretungskörper lautet ,für den er nicht abstimmen will ,

deutlichdie Aufschriftoderdie Parteibezeichnung,oderbeidesdurch¬
streicht .Im übrigen ist ein Stimmzettel ( Stimmzettelteile )gültig aus¬
gefüllt ,wenn er entweder die Parteibezeichnung oder wenigstens denNa¬

meneinesWahlwerbersunzweideutigdartutodernebstderParteibezeich¬
nung den Namen eines oder mehrerer Bewerber der - selben Partei enthält .

In allen Fällen bleibt es den Wählernungenommen ,für jeden derdrei

VertretungskörpereinenbesonderenStimmzettelabzugeben,derdasAus-¬
massvonzehn mal sieben Zentimeterhabenmuss .Der Stimmzettelmussaus

weichem,weisllichemPapiersein .ErkanndurchHandschrift ,Druckoder
sonstigeVervielfältigungausgefülltwerden.

HauptversammlungdesAlpenvereines.DerFestausschussfürdieHauptver-¬
sammlungdesDeutschenundOesterreichischenAlpenvereinesist andie
GemeindeverwaltungmitdemErsuchenherangetreten ,in denFestausschuss
für seineHauptversammlung ,die in diesemJahrin Wienabgehaltenwer-¬
den soll ,einzutreten .Die Gemeindeverwaltunghat diesem Ersuchennicht
entsprochen ,weil sie nur solche Veranstaltungenfördern kann ,dieeiner

allgemeinenCharakterhabenundnichteinseitig ,beispielsweisenach
demMerkmalderRasse ,NationoderReligioneingestelltsind .Nunhat

die Mehrzahlder in Oesterreich bestehenden Sektionen desDeutschen
undOesterreichischenAlpenvereinesin ihreSatzungendiePestimmung
aufgenommen,dassnurPersonendeutscharischerAbkunftdiesenVereini¬
gungenangehörendürfen.IhreTätigkeitistdaherdurchdiesesRassen-¬
merkmalbeschränktunddie Gemeindeverwaltunghat deshalbdenEintritt

in denFestausschussabgelehnt .
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